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Satzung der Gemeinde Lohbarbek
über den Bebauungsplan Nr. 6

„Haidkoppel"

für das Gebiet

"westlich Scheperkamp, auf Höhe der Bebauung
Scheperkamp 8 bis 18"

Planungsbüro
P h i l i p p

Übersichtskarte

Stand: 17.12.2015

Text (Teil B)

Kreis Steinburg, Gemeinde Lohbarbek und Gemarkung Lockstedter Lager - Flur 3

Zeichenerklärung

Planzeichnung (Teil A)
Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches und des § 84 der Landesbauordnung wird nach
Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 17.12.2015 folgende Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 6 "Haidkoppel" für das Gebiet "westlich Scheperkamp, auf Höhe der
Bebauung Scheperkamp 8 bis 18“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B), erlassen.

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom
10.12.2013. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch
Veröffentlichung in der Norddeutschen Rundschau am 18.03.2015 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurde am
30.03.2015 durchgeführt. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 10.03.2015
frühzeitig unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 4 (2) BauGB aufgefordert
worden.

3. Die Gemeindevertretung hat am 08.07.2015 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 6
mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 13.07.2015 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 6, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit vom 21.07.2015 bis
21.08.2015 während der Dienstzeiten nach § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend
gemacht werden können, am 13.07.2015 durch Veröffentlichung in der
Norddeutschen Rundschau ortsüblich bekannt gemacht. Auf die Arten der
vorliegenden umweltbezogenen Informationen wurde ebenfalls hingewiesen.

6. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 17.12.2015
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

7. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 6, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am 17.12.2015 als Satzung beschlossen
und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Lohbarbek, den ___.___.______ ____________________________
Bürgermeister

8. Der katastermäßige Bestand am ___.___.______ sowie die geometrischen
Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Itzehoe, den ___.___.______ ____________________________

9. Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 6, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Lohbarbek, den ___.___.______ ____________________________
Bürgermeister

10. Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 6 durch die Gemeindevertretung und die
Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer
während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die
über den Inhalt Auskunft erteilt, am ___.___.______ ortsüblich bekannt gemacht
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) sowie der Möglichkeit,
Entschädigungsansprüche gelten zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 (3) GO wurde
ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ___.___.______ in Kraft getreten.

Lohbarbek, den ___.___.______ ____________________________
Bürgermeister

1. BESCHRÄNKUNG FÜR GARAGEN UND ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE (CARPORTS)
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 12 (6) BauNVO)
Zu den öffentlichen Verkehrsflächen müssen Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) einen
Abstand von mindestens 3,0 m einhalten.

2. HÖHE BAULICHER ANLAGEN
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 (2) und § 18 (1) BauNVO)

2.1 Traufhöhe
Die maximal zulässige Traufhöhe (Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut) beträgt 6,5 m.

2.2 Firsthöhe
Die maximal zulässige Firsthöhe der Gebäude beträgt 9,0 m.

2.3 Höhenbezugspunkt
Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude ist eine Höhe von 17,0 m über Normalhöhennull (NHN).

3. GRUNDSTÜCKSGRÖßE
(§ 9 (1) Nr. 3 BauGB)
Die Größe eines Baugrundstücks muss mindestens 500 m² betragen.

4. EIN- UND AUSFAHRTEN
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)
Je Baugrundstück ist nur eine Zufahrt von maximal 4,0 m Breite zulässig.

5. HÖCHSTZAHL VON WOHNUNGEN
(§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)
Für die Baugrundstücke ist je vollendete 500 m² Grundstücksfläche maximal eine Wohneinheit
zulässig.

6. VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER
(§ 9 (1) Nr. 14 BauGB)
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb der jeweiligen
Grundstücke zu versickern.

7. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 9 (4) BauGB, § 84 LBO)
Die Außenwände der Hauptgebäude sind aus Verblendmauerwerk, Putz oder Holz zu errichten.
Wintergärten, Giebeldreiecke und bis zu 25 % der verbleibenden Außenwandfläche können in
anderen Materialien ausgeführt werden.

ARTENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ist die Entnahme von
Gehölzen an die Fristen des § 27 a LNatSchG gebunden.
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